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D a t um: 

19.06.2020 

Fe de rführung: 

Dezernat V, Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

E igenbetrieb Städtische Beteiligungen  
E ntlastung des Aufsichtsrates der  

Stadtwerke Heidelberg GmbH 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Gemeinderat 23.07.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2022 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Gemeinderat beschließt die Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heidelberg 
GmbH für das Geschäftsjahr 2019. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  

  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  

 keine  
  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Um die formale Rechtmäßigkeit zu bewahren, erfolgt die Entlastung getrennt vom Jahres-
abschluss in einer separaten Vorlage. Der Gemeinderat stimmt der Entlastung des Auf-
sichtsrates der Stadtwerke Heidelberg GmbH (SWH) für das Geschäftsjahr 2019 zu. 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.07.2020 

Ergebnis: beschlossen 

Enthaltung 1  Befangen 7   
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Begründung:  

In den Gesellschaften, in denen ein Aufsichtsrat eingerichtet ist, ist der Aufsichtsrat nach Jahresab-
schluss - durch den Gemeinderat - die Entlastung mit Beschluss zu erteilen. Die Erteilung einer Wei-
sung ist möglich. 

Dabei ist zu beachten, dass die Entlastung oder gegebenenfalls die abweichende Weisung nur von 
Mitgliedern des Gemeinderates beschlossen werden dürfen, die nicht Mitglied des betreffenden Auf-
sichtsrates sind. Bei dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Heidelberg GmbH sind folgende Personen auf-
grund ihrer aktiven/ehemaligen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat befangen: 

 Würzner, Prof. Dr. Eckart 

 Heiß, Hans-Jürgen 

 Gradel, Dr. Jan 

 Grädler, Felix 

 Lachenauer, Wolfgang 

 Michalski Mathias, 

 Nipp-Stolzenburg, Dr. Luitgard 

 Weiler-Lorentz, Dr. Arnulf Kurt 

 Beisel, Raimund (bis 23.07.2019) 

 Schuster, Prof. Dr. Anke (bis 23.07.2019) 

Die oben genannten Mitglieder werden gebeten bei der Behandlung und Beschlussfassung des Ta-
gesordnungspunktes sich in den Zuhörerraum zu begeben. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Keine. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Hans-Jürgen Heiß 
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